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RS OGH 1954/2/4 1Ob49/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.02.1954

Norm

ZPO §527 Abs2 B4

Rechtssatz

Wenn § 527 Abs 2 ZPO von einer nach Ergänzung des Verfahrens zu fällenden Entscheidung spricht, so ist dies im

weiteren Sinne aufzufassen. Ein solcher Auftrag liegt nicht nur dann vor, wenn das Erstgericht neue Tatsachen zu

erheben hat, sondern auch dann, wenn es Unklarheiten, Widersprüche des bisherigen Verfahrens und der

Entscheidung zu beheben oder die Begründung der Entscheidung nachzutragen hat.
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